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Regeste

Amts- und Rechtshilfe

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Die Schlussverfügung der Eidgenössischen
Steuerverwaltung vom 17. November 2009 wird aufgehoben.

E. 2
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

E. 3
Die Vorinstanz wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung in der
Höhe von Fr. 20'000.-- zu bezahlen.

E. 4
Dieses Urteil geht an: die Beschwerdeführerin (Einschreiben) die Vorinstanz (Einschreiben)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber: Michael Beusch Urban Broger Versand am
24. Februar 2010
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